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V e r w a l t u n g s r e c h t
Kein Anspruch auf Zuteilung oder Über-
nahme eines bestimmten Kfz-Kennzeichens
Es besteht kein Anspruch auf Zuteilung oder 
Übernahme eines bestimmten Kfz-Kennzei-
chens. Die Kennzeichenzuteilung dient aus-
schließlich dem öffentlichen Interesse. Dies 
hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf ent-
schieden.

In dem zugrunde liegenden Fall wollte eine 
Fahrzeughalterin im Jahr 2020 das Kennzei-
chen vom abgemeldeten Motorroller auf ein 
anderes Fahrzeug übertragen. Da die zustän-
dige Behörde dies ablehnte, erhob die Fahr-
zeughalterin Klage.
Das Verwaltungsgericht Düsseldorf wies die 
Klage ab. Seiner Auffassung nach fehle es 
bereits an der Klagebefugnis. Die Klägerin sei 
nicht in einen ihrer Rechte verletzt worden. 
Weder aus § 8 FZV noch aus der Anlage 2 zu 
§ 8 FZV lasse sich ein subjektives Recht auf 
Zuteilung oder Mitnahme eines bestimmten 
Kennzeichens entnehmen. Die Kennzeichenzu-
teilung diene ausschließlich dem öffentlichen 
Interesse. Es handele sich beim Fahrzeugkenn-
zeichen um ein behördliches Unterscheidungs-
zeichen ähnlich einem Aktenzeichen oder einer 
Geschäftsnummer. Es begründe allenfalls ei-
nen faktischen ideellen Vorteil, der dem Halter 
aber lediglich als Reflex zugutekomme.
Das Verwaltungsgericht verwies auf die Mög-
lichkeit der Kennzeichenreservierung, von der 
hier aber kein Gebrauch gemacht wurde.
Verwaltungsgericht Düsseldorf,
Urteil vom 10.08.2021 – 6 K 5321/20 –

V e r k e h r s r e c h t
Kinder bis zur Vollendung des achten 
Lebensjahres dürfen baulich nicht von 
Fahrbahn abgetrennten Radweg nicht 
benutzen
Kinder bis zur Vollendung des achten Le-
bensjahres dürfen gemäß § 2 Abs. 5 StVO 
einen von der Fahrbahn nicht abgetrennten 
Radweg nicht benutzen. Gestatten dies die 
Eltern dennoch, kann eine Aufsichtspflicht-
verletzung vorliegen mit der Folge, dass sie 
für eventuell entstehende Schäden gemäß 
§ 832 BGB haften. Dies hat das Amtsgericht 
Düsseldorf entschieden.
An einem Tag im September 2020 unter-
nahm ein Familienvater mit seiner 6-jährigen 
Tochter und seinen 11- bzw. 15-jährigen 
Söhnen einen Fahrradausflug in Düsseldorf. 
Dabei befuhren sie einen auf der Straße 
markierten Radweg, der baulich nicht von 
der Fahrbahn abgetrennt war. Da ein Pkw 
den Radweg versperrte, verließ das achtjäh-
rige Kind dem Vater folgend den Radweg 
nach links. Dabei streifte es mit dem Fahr-
radlenker ein parallel verkehrenden Opel 
Corsa. Es entstand ein Sachschaden am Pkw 
in Höhe von etwa 790 EUR, weshalb die 
Eigentümerin gegen die Haftpflichtversi-
cherung des Vaters Klage auf Zahlung von 
Schadensersatz erhob.
Das Amtsgericht Düsseldorf entschied zu-
gunsten der Klägerin. Ihr stehe ein Anspruch 
auf Schadensersatz gemäß § 832 BGB zu. Der 
Kindesvater habe seine Aufsichtspflicht über 
seine 6-jährige Tochter verletzt, indem sei-
ne Tochter in seiner Anwesenheit entgegen 
§ 2 Abs. 5 StVO im Nachfolgen des Vaters 
den auf der Fahrbahn markierten Radweg 
benutzte. Kinder, die noch nicht das achte 
Lebensjahr vollendet haben, müssen auf 
dem Gehweg fahren. Einen Radweg dürfen 
sie nur benutzen, wenn dieser von der Fahr-
bahn baulich getrennt ist. Dadurch sollen 
Gefährdungen durch unsichere Fahrweisen 
von jüngeren Kindern vermieden werden. 
Nach Ansicht des Amtsgerichts sei dem Kin-
desvater die Einhaltung der Aufsichtspflicht 
nicht unzumutbar gewesen. Denn er wäre 
nach § 2 Abs. 5 Satz 3 StVO selbst berechtigt 
gewesen, in Beaufsichtigung seiner Tochter 
ebenfalls den Gehweg zu benutzen. Seine 
Söhne haben den Radweg angesichts ihres 
Alters auch ohne Aufsicht nutzen können.
Amtsgericht Düsseldorf,
Urteil vom 09.09.2021 – 37 C 557/20 –

M i e t r e c h t
Schönheitsreparaturpflicht umfasst 
grundsätzlich nicht Kellerraum
Eine Schönheitsreparaturpflicht umfasst 
grundsätzlich nicht den mitangemieteten 
Kellerraum. Denn nach § 28 Abs. 4 Satz 1 II. 
BV sind Schönheitsreparaturen nur Arbeiten 
innerhalb der Wohnung. Dies hat das Amts-
gericht Homburg entschieden.

Die Mieterin einer Wohnung in St. Ingbert 
sollte nach Mietvertragsende im Mai 2020 
Renovierungsarbeiten durchführen. Dem 
kam sie auch nach, jedoch nur innerhalb 
der Wohnung. Der Vermieter war der Mei-
nung, dass auch der mitangemietete Kel-
lerraum renoviert werden müsse. Da die 
Mieterin dies anders sah, kam der Fall vor 
Gericht. Das Amtsgericht Homburg ent-
schied zu Gunsten der Mieterin. Sie müsse 
nicht den Kellerraum renovieren. Allein der 
Umstand, dass der Kellerraum mitvermietet 
wurde, bedeute nicht, dass insoweit auch 
Schönheitsreparaturen geschuldet waren. 
Nach § 28 Abs. 4 Satz 1 II. BV seien Schön-
heitsreparaturen nur Arbeiten innerhalb der 
Wohnung. Etwas anderes könne nur gelten, 
wenn der Mietvertrag eine klare abwei-
chende Regelung enthalte.
Amtsgericht Homburg,
Urteil vom 20.05.2021 – 7 C 206/20 (17) –

S c h a d e n e r s a t z r e c h t
Unfallgeschädigte müssen bei unge-
wöhnlich langer Reparaturdauer nach 
Grund der Verzögerung fragen und auf 
zeitnahe Erledigung der Reparatur drän-
gen
Kommt es zu einer ungewöhnlichen langen 
Reparaturdauer, muss der Unfallgeschä-
digte nach dem Grund der Verzögerung 
fragen und auf eine zeitnahe Erledigung der 
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Trotz gewissenhafter Bearbeitung der 
Beiträge kann eine Haftung für die Inhalte 
nicht übernommen werden. Verbindliche 
Auskünfte können nur im Rahmen eines 
Mandatsverhältnisses erteilt werden. 
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Reparatur hinwirken. Anderenfalls kann 
sein Anspruch auf Nutzungsausfallent-
schädigung wegen Verstoßes gegen 
die Schadensminderungspflicht weg-
fallen oder gekürzt werden. Die Kosten 
für die Desinfektion des Fahrzeugs vor 
dessen Rückgabe kann während einer 
Virus-Pandemie ersetzt verlangt wer-
den. Dies hat das Amtsgericht Bautzen 
entschieden.

Im April 2020 wurde ein Citroën DS3 
bei einem Verkehrsunfall beschädigt. 
Das Fahrzeug befand sich anschließend 
für etwa zwei Monate in einer Werkstatt 
zwecks Reparatur. Das alleinige Ver-
schulden des Unfallverursachers stand 
außer Streit. Seine Haftpflichtversiche-
rung weigerte sich jedoch nachfolgend 
die Nutzungsausfallentschädigung für 
die gesamte Reparaturzeit in Höhe von 
50 EUR pro Tag zu erstatten. Sie nahm 
wegen der ungewöhnlich langen Repa-
raturdauer ein Verstoß gegen die Scha-
densminderungspflicht an. Zudem wei-
gerte sich die Versicherung die Kosten 
für die Desinfektion des Fahrzeugs nach 
der Annahme und vor der Rückgabe zu 
erstatten. Der Unfallgeschädigte erhob 
daher Klage.
Das Amtsgericht Bautzen bejahte zu-
nächst den Anspruch auf Nutzungs-
ausfallentschädigung für die gesamte 
Reparaturzeit. Der Kläger habe seine 
Schadensminderungspflicht nicht da-
durch verletzt, dass er nicht ausrei-
chend auf eine zeitnahe Reparatur 
hingewirkt hat. Zwar obliege es grund-
sätzlich dem Geschädigten, sich nach 
dem Grund für eine außergewöhnliche 
Reparaturlänge zu erkundigen und sich 
nach einer alternativen Werkstatt um-
zusehen, wenn sich Zweifel aufdrängen, 
dass die gewählte Werkstatt die Repa-
ratur in angemessener Zeit erbringen 
wird. Diesen Anforderungen sei der Klä-
ger aber nachgekommen. Er hatte sich 
wöchentlich zur Reparaturdauer bei der 
Werkstatt erkundigt. Ihm wurde darauf-
hin gesagt, dass es coronabedingt zu 
Lieferschwierigkeiten komme.
Nach Ansicht des Amtsgerichts seien 
auch die Kosten für die nach Abschluss 
der Reparatur erfolgte pandemiebe-
dingte Fahrzeugdesinfektion in Höhe 
von ca. 26 EUR ersatzfähig. Nicht er-
stattungsfähig seien aber die Desinfek-
tionskosten vor Hereinnahme des Fahr-
zeugs in die Werkstatt. Dabei handele 
es sich um eine reine Arbeitsschutz-
maßnahme, die den Allgemeinkosten 
unterfällt.
Amtsgericht Bautzen,
Urteil vom 16.09.2021 – 21 C 570/20 –

M i e t r e c h t
Keine Rückbau- oder Schadensersatz-
pflicht des Wohnungsmieters bei Belas-
sen von Einbauten mit Duldung des Ver-
mieters
Lässt ein Wohnungsmieter nach Miet-
vertragsende Einbauten zurück und dul-
det dies der Vermieter nicht nur, son-
dern vermietet die Wohnung mit samt 
der Einbauten an einen Nachmieter, 
der die Einbauten dann nutzt, besteht 
weder eine Rückbau- noch Schadenser-
satzpflicht des vorherigen Mieters. Dies 
hat das Landgericht Berlin entschieden.
Im Rahmen eines Rechtsstreits vor dem 
Amtsgericht Berlin-Köpenick im Jahr 
2020 stritten sich die ehemaligen Par-
teien eines Wohnungsmietvertrags über 
die Pflicht zum Rückbau bzw. Schadens-
ersatz wegen des Zurücklassens von 
Einbauten durch die ehemaligen Mieter. 
Die Mieter ließen nach Mietvertragsen-
de einen Badewannenglasaufsatz, Ein-
bauschrank und Laminatboden zurück. 
Bei der Wohnungsübergabe wurde dies 
seitens des Vermieters nicht bemängelt 
oder angesprochen. Zudem vermietete 
der Vermieter die Wohnung mitsamt 
den Einbauten an Nachmieter, welche 
die Einbauten nutzten. Nachdem das 
Amtsgericht eine Rückbau- und Scha-
densersatzpflicht der Mieter verneinte, 
musste das Landgericht Berlin über den 
Fall entscheiden.
Das Landgericht Berlin bestätigte die 
Entscheidung des Amtsgerichts. Es be-
stehe weder eine Rückbau- noch Scha-
densersatzpflicht der Mieter. Da das Be-
lassen der Einbauten nicht bemängelt 
wurde, haben die Mieter davon ausge-
hen dürfen, dass sie diese nicht mehr 
entfernen müssen, sondern der Vermie-
ter den Zustand der Wohnung insoweit 
als ordnungsgemäß akzeptierte. Dies 
gelte umso mehr, dass sämtliche Ein-
bauten nach der Wohnungsübergabe in 
der Wohnung verblieben und von den 
Nachmietern als vertragsgerecht ak-
zeptiert wurden.
Ein Anspruch auf Schadensersatz best-
ehe nach Auffassung des Landgerichts 
ebenfalls nicht. Sind nämlich die Ein-
bauten auf Wunsch der Nachmieter in 
der Wohnung verblieben und werden 
von ihnen wohnwerterhöhend genutzt, 
sei dem Vermieter kein Vermögens-
schaden entstanden.
Landgericht Berlin,
Urteil vom 21.06.2021 – 64 S 219/20 –

R u n d f u n k b e i t r a g s r e c h t
Keine Befreiung von der Rundfunkbei-
tragspflicht bei fehlender Beantragung 
von Sozialhilfe
Ein Sozialhilfeberechtigter, der kei-
nen Antrag auf Zahlung von Sozialhil-
fe stellt, kann nicht die Befreiung von 
der Rundfunkbeitragspflicht verlangen. 
Dies entschied das Verwaltungsgericht 
Koblenz.
Der Kläger ist Empfänger einer gerin-
gen Rente. Seinen Antrag auf Befreiung 
von der Rundfunkbeitragspflicht lehnte 
der Beklagte mit der Begründung ab, 

die im Rundfunkbeitragsstaatsvertrag 
vorgesehenen Befreiungstatbestände 
- insbesondere die Beziehung von So-
zialleistungen - lägen nicht vor. Nach 
erfolglosem Widerspruchsverfahren 
verfolgte der Kläger sein Begehren im 
Klageverfahren weiter. Er machte gel-
tend, unter Berücksichtigung seiner fi-
nanziell schlechten Verhältnisse habe er 
wegen eines Härtefalls einen Anspruch 
auf Befreiung von der Rundfunkbei-
tragspflicht. Zwar beziehe er nur eine 
geringe Rente, einen Antrag auf Sozi-
alhilfe wolle er allerdings nicht stellen. 
Der Beklagte sah hingegen die Voraus-
setzungen für eine Befreiung wegen 
eines Härtefalls nicht als erfüllt an, da 
der Kläger freiwillig auf die Beantra-
gung und Inanspruchnahme der ihm 
zustehenden Sozialleistungen verzich-
tet habe.

Das Verwaltungsgericht Koblenz wies 
die Klage ab. Der Kläger könne sich 
zunächst nicht auf die Befreiungstatbe-
stände im Rundfunkbeitragsstaatsver-
trag berufen, so die Koblenzer Richter. 
Weder beziehe er Sozialleistungen, was 
zur Befreiung von der Rundfunkbei-
tragspflicht führen würde, noch beste-
he ein besonderer Härtefall. Ein solcher 
liege nicht darin, dass einem Rundfunk-
teilnehmer aufgrund seines geringen 
Einkommens und Vermögens auf An-
trag zwar zur Befreiung führende So-
zialleistungen zustünden, er einen sol-
chen Antrag jedoch nicht stellen wolle. 
Die Heranziehung des Klägers zum 
Rundfunkbeitrag sei auch verhältnis-
mäßig. Der Kläger habe kein Wahlrecht. 
Er könne nicht einerseits auf die Inan-
spruchnahme von Sozialleistungen frei-
willig verzichten, andererseits jedoch 
eine Befreiung von der Rundfunkbei-
tragspflicht mangels finanzieller Mittel 
verlangen.
Verwaltungsgericht Koblenz,
Urteil vom 19.10.2021 – 5 K 557/21.KO –
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